
11-1718 der BeilagBI zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
Xl.Grisetig~btirig~~ciriode--

12;7;1968 -_. 

76lz/A.~B .~.­
zu 717/J A n fra 9 e b e a n t w 0 r tun 9 

des-Bundesminis.ters - für Finanzen ~ Dr. _ le o. r 1 e n . 

auf die Anfrage der.Abgeordneten H ü 1.1 e r und Genossen, 

betreffend . Grcnz.z.lvis.chenfal 1 . am. 60501968 bei I Eisenbergt Bezirk Oberwart • 

--o-o~o~.-.~o-.- . 

~Mit_Bezug auf die Anfrage.der.Abgeordneten Müller und Genossen vom 

15.-Nai.1968,.Nro·717/J,.1Jetreffend.Grenzz.wischenfall.am 6. Mai 1968 bei 

Eisenherg,_Bezirk.Oberwart,-beehrc.ich mich.mitzuteilen: 

_Einer.Überprüfung des.Grenz.üherwachungssystemsbedarf es nicht, da die 

Diensteinteilung:selbst.bestens.erprobt.ist.und sich auch vollkommen bel 

\vährt _ hat 0 _ In. den .letzten. Jahren. \vurden. die. neuesten Hi 1 fsmi ttel wi e Funl, 

und Notorisierung.eingcführt_und.dadulch.ein.Optimum der Grenzüber-

geringen -Personals.tand. erreicht 0 

.. Der- Sollstand -der" Zolhvache. im. Burg.enland _ beträgt ~22 Beamte, der 

Iststand der :Zolhvache. im.Durg·cnland. beträgt JaJ Be'amte. Auf dem burgen­

ländischen Grcnzabschnitt.mit.cao.~J2 km.verbleibenjedoch zur reinen 

Grenzaufsicht .nur. 292 .Zollwach~beamte,. da. 91. Zolhvach~beamte bei den 

llz_Zol.lämtern und.Zollposten_im.Burgenland.verwendet \verden müssen. Bei 

Berücksichtigung _ eines. tägl ichen .achts.tündigen _Dienstes sOlde von Aus­

fällen durch Krankheit, Urlaub, Lehrgänge etc. und der Ersatzruhetage 

für Sonn- und Feiertage.ergibt_dies_pro.Beamten einen Uberwachungsab­

schnitt.von_7,5_km. -. 

--Da.das.System.der.Überwachung.auf.den.letzten und höchsten Stand ge­

brachtcist,.das.zur.Verfügung.stehende.Personal_voll ausgenützt wird, 

könnte. eine. Int.ensi.v.ierung, der • Grenzüber.wachung ,nur durch eine cnt­

sprechende.Personalvermehrung.erfolgen,.dic.jedoch im Hinblick auf die 

derzeitige.Einsparung auf dem Personalsektor nicht möglich ist. 

_ Die Zolhvachbeamten haben strikte Amveisung, 'vie sie sich bei Grenz­

zwischenfällen zu verhalten haben, 

_a)_durchdie Dienstvorschrift, 

b) durch besondere Weisungen._ 

. Die·Zollwache hat jcde.in.unmit.te,lharer;Grenznähe befindliche und 

ihr nicht_bekannte·Person mit.dcm_Worten."Halt,.Zollwach~"_anzuhalten und 

Personen, je.nach den.Umständen,.vom.Eintritt~ins.Bundesoebict abzuhalten 

bzw. festzunehmen und den Sicherheitsbehörden zu übergeben. Leisten die 

angehaltenen Personen Widerstand, so ist die Zollwache befugt, diesen -

764/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



76~/A.D. 

~u 717/J - 2 -

wenn nBtig mit Waffengewalt - zu brechen. 

Zu dieser allgemeinen Dienstanweisung wurden im Jahre 1960 im Zu­

sammenhang mit einem Grenzzwischenfall die Deamtenangewiesen, falls sie 

selbst von ausländischen Grenzorganen beschossen werden, das Feuer zu 

erwidern. 
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